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Art. 1 Anzeige von Gefahrenumständen bei Vertragsabschluss 

Der Versicherungsnehmer hat bei Abschluss des Vertrages alle ihm bekannten Umstände, die 
für die Übernahme der Gefahr erheblich sind, dem Versicherer wahrheitsgemäß und 
vollständig anzuzeigen. Ein Umstand, nach welchem der Versicherer ausdrücklich und 
schriftlich gefragt hat, gilt im Zweifel als erheblich. Bei schuldhafter Verletzung dieser Pflichten 
kann der Versicherer nach Maßgabe der §§ 16 bis 21 des Versicherungsvertragsgesetzes 
(VersVG) 1958 (BGBL 2/1959 in der letztgültigen Fassung) vom Vertrag zurücktreten und wird 
diesfalls von der Verpflichtung zur Leistung frei. 
  

Art. 2 Gefahrerhöhung  

1. Nach Vertragsabschluss darf der Versicherungsnehmer ohne Einwilligung des Versicherers 
keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten gestatten. 
Erlangt der Versicherungsnehmer Kenntnis davon, dass eine Gefahrerhöhung ohne sein 
Wissen oder ohne seinen Willen eingetreten ist, hat er dem Versicherer unverzüglich schriftlich 
Anzeige zu erstatten. 

2. Tritt nach dem Vertragsabschluss eine Gefahrerhöhung ein, kann der Versicherer kündigen. 
Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Abs. 1 genannten Pflichten, ist der Versicherer 
außerdem nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen von der Verpflichtung zur Leistung 
frei. 

3. Die Bestimmungen der vorstehenden Absätze finden auch Anwendung auf eine in der Zeit 
zwischen Stellung und Annahme des Versicherungsvertrages eingetretene Gefahrerhöhung 
die dem Versicherer bei der Annahme des Antrages nicht bekannt war. 

4. Im Übrigen gelten die §§ 23 - 32 VersVG. 
 

Art. 3 Sicherheitsvorschriften   

1. Verletzt der Versicherungsnehmer gesetzliche, polizeiliche oder vereinbarte Sicherheits-
vorschriften oder duldet er ihre Verletzung, kann der Versicherer innerhalb eines Monats, 
nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, die Versicherung mit einmonatiger Frist 
kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der 
Verletzung bestanden hat. 

2. Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Versicherungsfall nach 
der Verletzung eintritt und die Verletzung auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des 
Versicherungsnehmers beruht. Die Verpflichtung zur Leistung bleibt bestehen, wenn die 
Verletzung keinen Einfluss auf den Eintritt des Versicherungsfalles oder soweit sie keinen 
Einfluss auf den Umfang der Entschädigung gehabt hat oder wenn zur Zeit des 
Versicherungsfalles trotz Ablaufes der Frist die Kündigung nicht erfolgt war. 

3. Im Übrigen gilt § 6 VersVG. Ist mit der Verletzung einer Sicherheitsvorschrift eine 
Gefahrerhöhung verbunden, finden auch die Bestimmungen über die Gefahrerhöhung 
Anwendung. 

 

Art. 4 Prämie; Beginn und Ende des Versicherungsschutzes    

1. Der Versicherungsnehmer hat die erste Prämie einschließlich der Nebengebühren gegen 
Aushändigung der Polizze, Folgeprämien einschließlich Nebengebühren an den in der Polizze 
festgesetzten Zahlungsterminen zu entrichten. 

2. Der Versicherungsschutz beginnt mit der Einlösung der Polizze, jedoch nicht vor dem darin 
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festgesetzten Zeitpunkt. Wird die erste Prämie erst nach diesem Zeitpunkt eingefordert, 
alsdann aber binnen 14 Tagen oder ohne verschuldeten weiteren Verzug bezahlt, beginnt der 
Versicherungsschutz zu dem in der Polizze festgesetzten Zeitpunkt. 

3. Für die Folgen nicht rechtzeitiger Prämienzahlung gelten die §§ 38, 39, 39 a bzw. 91 VersVG. 
Die gerichtliche Geltendmachung des Anspruchs auf rückständige Folgeprämien kann nur 
innerhalb eines Jahres nach Ablauf der nach §§ 39 bzw. 91 VersVG gesetzten Zahlungsfristen 
erfolgen. 

4. Wird der Versicherungsvertrag während der Versicherungsperiode oder sonst vorzeitig 
aufgelöst, so gebührt dem Versicherer die Prämie für die bis dahin verstrichene 
Vertragslaufzeit, soweit nicht Sonderbestimmungen anderes vorsehen. Endet der 
Versicherungsvertrag vor Ablauf der Vertragszeit, wegen Wegfalls des Interesses, gebührt dem 
Versicherer die Prämie, die er hätte erheben können, wenn die Versicherung nur bis zu dem 
Zeitpunkt beantragt worden wäre, in welchem der Versicherer von dem Wegfall des Interesses 
Kenntnis erlangt. Tritt der Versicherer nach § 38 (1) VersVG zurück, weil die erste Prämie nicht 
rechtzeitig gezahlt wurde, kann er eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen. 

5. Hat der Versicherer mit Rücksicht auf die vereinbarte Vertragszeit eine Ermäßigung der Prämie 
gewährt (Dauerrabatt), kann er bei einer vorzeitigen Auflösung des Vertrages die Nachzahlung 
des Betrages fordern, um den die Prämie höher bemessen wäre, wenn der Vertrag nur für den 
Zeitraum abgeschlossen worden wäre, während dessen er tatsächlich bestanden hat 
(Berechnung der Nachzahlung- siehe Polizze). Wird der Versicherungsvertrag nach einem 
Versicherungsfall vom Versicherer gekündigt, kann eine solche Nachzahlung nicht gefordert 
werden, es sei denn, dass die Kündigung durch den Versicherer wegen Arglist erfolgte. 

6. War die Prämie für mehrere Jahre vorausgezahlt, wird der Betrag einbehalten, den der 
Versicherer bei Abschluss der Versicherung für die abgelaufene Zeit berechnet haben würde; 
der Mehrbetrag wird zurückerstattet. 

 

Art. 5 Wirkung des Konkurses und des Ausgleichverfahrens    

Der Versicherer kann nach Eröffnung des Konkurses oder des Ausgleichverfahrens über das 
Vermögen bzw. der Anordnung der Zwangsverwaltung über die Liegenschaft des 
Versicherungsnehmers den Vertrag mit einer Frist von einem Monat kündigen. 

 

Art. 6 Mehrfache Versicherung 

Nimmt der Versicherungsnehmer bei einem anderen Versicherer für das versicherte Interesse 
eine Versicherung gegen dieselben Gefahren, hat er dem Versicherer unverzüglich den 
anderen Versicherer und die Versicherungssumme anzuzeigen. 

 

Art. 7 Überversicherung; Doppelversicherung 

1. Die Versicherung darf nicht zu einer Bereicherung führen. Auch wenn die 
Versicherungssumme den Versicherungswert übersteigt (Überversicherung), hat der 
Versicherer nicht mehr als die bedingungsgemäße Ersatzleistung zu erbringen. 

2. Übersteigt die Versicherungssumme den Versicherungswert erheblich, können der 
Versicherungsnehmer und der Versicherer nach § 51 VersVG eine Herabsetzung der 
Versicherungssumme und der Prämien verlangen. Eine tariflich festgelegte Mindestprämie 
bleibt unberührt. 

3. Im Falle der Doppelversicherung gelten die §§ 59 und 60 VersVG. 
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Art. 8 Veräußerung der versicherten Sache  

Auf die Veräußerung der versicherten Sache finden die Bestimmungen der §§ 69 bis 71 VersVG 

Anwendung. 

 

Art. 9 Versicherung für fremde Rechnung 

Auf die Versicherung für fremde Rechnung finden die Bestimmungen der §§ 74 bis 80 VersVG 

Anwendung. 

 

Art. 10 Begrenzung der Entschädigung; Unterversicherung 

1. Die Versicherungssumme bildet die Grenze für die Ersatzleistung des Versicherers und zwar ist 
die Ersatzleistung für die unter jeder einzelnen Position der Polizze versicherten Sachen durch 
die für die betreffende Position angegebene Versicherungssumme begrenzt. 

2. Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert, siehe die Bestimmungen 
über den Versicherungswert in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen der betreffenden 
Sachversicherungssparte zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls (Unterversicherung), wird 
der Schaden nur nach dem Verhältnis der Versicherungssumme zum Versicherungswert 
ersetzt. Ob eine Unterversicherung vorliegt, ist für jede Position der Polizze gesondert 
festzustellen.  

        

Art. 11 Sachverständigenverfahren  

1. Jeder Vertragspartner kann verlangen, dass Ursache und Höhe des Schadens durch 
Sachverständige festgestellt werden. Die Entscheidung der Sachverständigen ist dann nicht 
verbindlich, wenn sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweicht. Die 
Feststellung erfolgt in diesem Fall durch gerichtliches Urteil. Das Gleiche gilt, wenn die 
Sachverständigen die Feststellung nicht treffen können oder wollen oder sie verzögern. 

2. Für das Sachverständigenverfahren gelten, soweit im Folgenden nicht Abweichendes    
bestimmt wird, die Bestimmungen der Zivilprozessordnung über Schiedsgerichte: 
 
a) Jeder Vertragspartner ernennt einen Sachverständigen. Jeder Vertragspartner kann den 

anderen unter Angabe des von ihm gewählten Sachverständigen zur Ernennung des 
zweiten Sachverständigen schriftlich auffordern. Erfolgt diese Ernennung nicht binnen zwei 
Wochen nach Empfang der Aufforderung, wird auf Antrag des anderen Vertragspartners 
der zweite Sachverständige durch das für den Schadenort zuständige Bezirksgericht 
ernannt. In der Aufforderung ist auf diese Folge hinzuweisen. Beide Sachverständige 
wählen vor Beginn des Feststellungsverfahrens einen Dritten als Obmann. Einigen sie sich 
nicht, wird der Obmann auf Antrag eines Vertragspartners oder beider Vertragspartner 
durch das für den Schadenort zuständige Bezirksgericht ernannt.  

b) Die Sachverständigen reichen ihre Feststellung gleichzeitig dem Versicherer und dem 
Versicherungsnehmer ein. Weichen die Ergebnisse der Feststellung voneinander ab, 
übergibt der Versicherer sie unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet über die strittig 
gebliebenen Punkte innerhalb der Grenzen beider Feststellungen und reicht seine 
Feststellung gleichzeitig dem Versicherer und dem Versicherungsnehmer ein. 
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c) Jeder Vertragspartner trägt die Kosten seines Sachverständigen; die Kosten des Obmannes 
tragen beide zur Hälfte.   
 

 
3. Aufgrund der Feststellung der Sachverständigen oder des Obmannes wird die Entschädigung 

berechnet. 
4. Durch das Sachverständigenverfahren werden die Pflichten des Versicherungsnehmers im 

Schadenfall nicht berührt. 
 

Art. 12 Schuldhafte Herbeiführung des Versicherungsfalles; Obliegenheitsverletzung 

       nach Eintritt des Versicherungsfalles 

1. Wenn der Versicherungsnehmer oder eine der in leitender Stellung für die Betriebsführung 
verantwortlichen Personen den Versicherungsfall vorsätzlich oder grobfahrlässig herbeiführt, 
ist der Versicherer dem Versicherungsnehmer gegenüber von jeder Verpflichtung zur Leistung 
aus diesem Versicherungsfall frei. Werden von den in Abs. 1 genannten Personen nach Eintritt 
des Versicherungsfalles zu erfüllende Obliegenheiten grobfahrlässig oder vorsätzlich verletzt, 
tritt Leistungsfreiheit nach Maßgabe des § 6 Abs. 3 VersVG ein. 

2. Ist der Versicherungsnehmer oder eine der in leitender Stellung für die Betriebsführung 
verantwortlichen Personen wegen des herbeigeführten Schadens oder wegen eines bei der 
Feststellung der Leistungspflicht oder bei der Ermittlung der Entschädigung begangenen 
Betruges oder Betrugsversuches rechtskräftig zu einer Strafe verurteilt, so gilt die 
Leistungsfreiheit als festgestellt. 
 

Art. 13 Fälligkeit der Entschädigung 

1. Die Entschädigung ist erst nach ihrer vollständigen Feststellung fällig. Die Fälligkeit tritt jedoch 
unabhängig davon ein, wenn der Versicherungsnehmer nach Ablauf zweier Monate seit dem 
Begehren nach einer Geldleistung schriftlich eine Erklärung des Versicherers verlangt, aus 
welchen Gründen die Erhebungen noch nicht beendet werden konnten und der Versicherer 
diesem Verlangen nicht binnen eines Monats entspricht. 

2. Einen Monat nach Anzeige des Versicherungsfalles kann der Versicherungsnehmer als 
Teilzahlung den Betrag verlangen, der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist. Der Lauf 
der Frist ist gehemmt, solange infolge Verschuldens des Versicherungsnehmers die 
Entschädigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann. 

3. Der Versicherer ist berechtigt, die Zahlung aufzuschieben, 
 

a) wenn Zweifel über die Berechtigung des Versicherungsnehmers zum Zahlungsempfang 
bestehen, bis zur Beibringung des erforderlichen Nachweises;  

b)  wenn eine polizeiliche oder strafgerichtliche Untersuchung aus Anlass des Schadens gegen  
   den Versicherungsnehmer eingeleitet wurde, bis zur Erledigung dieser Untersuchung. 

 
4. Wenn der Entschädigungsanspruch nicht innerhalb einer Frist von einem Jahr gerichtlich 

geltend gemacht wird, nachdem der Versicherer dem Versicherungsnehmer gegenüber den 
erhobenen Anspruch zumindest mit der Anführung einer der Ablehnung derzeit zugrunde 
gelegten Tatsache und der diesbezüglichen gesetzlichen oder vertraglichen Bestimmung sowie 
unter Angabe der mit dem Ablauf der Frist verbundenen Rechtsfolge schriftlich abgelehnt hat, 
ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei.  

5. Im Übrigen gelten die §§ 11 und 12 VersVG. 
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Art. 14 Rechtsverhältnis nach dem Versicherungsfall 

1. Hat nach Eintritt eines Versicherungsfalles der Versicherer seine Leistungsverpflichtung dem 
Versicherungsnehmer gegenüber anerkannt, eine Leistung erbracht oder die Erbringung der 
fälligen Versicherungsleistung verweigert, so ist jeder Vertragspartner berechtigt, den 
Versicherungsvertrag zu kündigen. Ein solches Kündigungsrecht besteht auch, wenn es über 
die Erbringung der Versicherungsleistung zu einem Sachverständigenverfahren oder zum 
Rechtsstreit kommt. Die Kündigung ist nur innerhalb eines Monats seit Anerkennung der 
Leistungspflicht, Erbringung einer Leistung oder der Verweigerung der fälligen 
Versicherungsleistung oder der Zustellung der Entscheidung des Sachverständigenausschusses 
oder seit Eintritt der Rechtskraft eines im Rechtsstreit über die Versicherungsleistung 
ergangenen Urteils zulässig. Der Versicherer hat eine Kündigungsfrist von einem Monat 
einzuhalten. Der Versicherungsnehmer kann nicht für einen späteren Zeitpunkt als den Schluss 
der laufenden Versicherungsperiode kündigen.  

2. Für die Kündigung nach einem Versicherungsfall gilt Folgendes:  
 
a) Hat nach dem Eintritt des Versicherungsfalles der Versicherer seine Verpflichtung zur 

Leistung der Entschädigung dem Versicherungsnehmer gegenüber anerkannt oder die 
Leistung der fälligen Entschädigung verweigert, so ist jeder Teil berechtigt, das 
Versicherungsverhältnis zu kündigen. Das gleiche gilt, wenn der Versicherer dem 
Versicherungsnehmer die Weisung erteilt, es über den Anspruch des Dritten zum 
Rechtsstreit kommen zu lassen. 

b) Die Kündigung ist nur innerhalb eines Monats seit der Anerkennung der Entschädi-
gungspflicht oder der Verweigerung der Entschädigung oder seit Eintritt der Rechtskraft des 
im Rechtstreit mit dem Dritten ergangenen Urteils zulässig. Der Versicherer hat eine 
Kündigungsfrist von einem Monat einzuhalten. Der Versicherer kann nicht für einen 
späteren Zeitpunkt als den Schluss der laufenden Versicherungsperiode kündigen.  

 

Art. 15 Rückgriffsrecht 

Auf das Rückgriffsrecht findet die Bestimmung des § 67 VersVG Anwendung. 

 

Art. 16 Form der Erklärungen, Änderung der Versicherungsbedingungen 

Der Versicherer ist berechtigt, dem Versicherungsnehmer eine Änderung der Bedingungen 

vorzuschlagen. Die Änderung ist dem Versicherungsnehmer schriftlich mitzuteilen und gilt als 

genehmigt, sofern der Versicherungsnehmer nicht bis zum Ablauf des Monats, der dem Zugang 

der Mitteilung folgt, schriftlich widerspricht. In der Mitteilung hat der Versicherer den 

Versicherungsnehmer auf das Widerspruchsrecht, die Widerspruchsfrist und die Rechtsfolgen 

eines unterlassenen Widerspruchs besonders hinzuweisen. Die Änderung der Bedingungen 

wird mit dem in der Mitteilung genannten Zeitpunkt wirksam, frühestens jedoch mit dem 

Ablauf der Widerspruchsfrist. 

 

Art. 17 Automatische Vertragsverlängerung 

Beträgt die vereinbarte Vertragsdauer mindestens ein Jahr, verlängert sich der Vertrag um 

jeweils ein Jahr, wenn er nicht rechtzeitig gekündigt wird. Zu Versicherungsverträgen, deren 

Abschluss zum Betrieb eines Unternehmens des Versicherungsnehmers gehört 

(Unternehmerverträge), ist der Vertrag spätestens drei Monate, zu anderen Verträgen 
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(Verbraucherverträge) spätestens ein Monat vor Ablauf zu kündigen. Für die Erklärung der 

Ablaufkündigung steht die gesamte Vertragslaufzeit, unter Beachtung der zuvor bestimmten 

Frist von einem Monat bzw. von drei Monaten, zur Verfügung. Zu Verbraucherverträgen ist 

vereinbart, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer auf die Rechtsfolge der 

Vertragsverlängerung bei unterlassener Kündigung frühestens vier Monate, spätestens aber 

drei Monate vor Ablauf der vereinbarten Laufzeit besonders hinweisen wird. 

Beträgt die vereinbarte Vertragsdauer weniger als ein Jahr, endet der Vertrag ohne Kündigung.   
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 Einleitung 

Als Vertragsgrundlage gelten die in der Polizze getroffenen Vereinbarungen, die Allgemeinen 
Bedingungen für die Sachversicherung (ABS) Fassung 1/2022, die nachfolgenden 
Bestimmungen, sowie das Versicherungsvertragsgesetz in der jeweils geltenden Fassung.    

 

Art. 1 Versicherte Sachen 

Versichert sind die folgenden betriebsfertig aufgestellten Sachen der Haustechnik 
 einschließlich deren Verkabelung im versicherten bezugsfertigen Ein- oder 
 Zweifamilienhaus, samt deren Nebengebäude, oder auf dem in der Polizze bezeichneten 
Grundstück, soweit sie sich im Eigentum des Versicherungsnehmers, des Ehegatten / 
Lebensgefährten, der Kinder und anderer im gemeinsamen Haushalt lebenden Verwandten 
befinden oder ihnen unter  Eigentumsvorbehalt übergeben worden sind und der Versorgung 
des in der Polizze bezeichneten Objektes dienen:   

a) Elektro- und Gasinstallationen samt Mess- und Regelgeräten, jedoch ohne 

Beleuchtungskörper und ohne elektrische Verbrauchsgeräte; 

b) Wasserleitungsinstallationen samt Mess- und Regelgeräten sowie Armaturen, Pumpen, 

Filteranlagen und Zubehör; 

c) Entkalkungs- und Wasseraufbereitungsanlagen; 

d) Sanitäranlagen (das sind Klosetts, Bade- und Wascheinrichtungen) und 

Wasserentsorgungsanlagen; 

e) Luftabsauganlagen in Sanitärräumen; 

f) Heizungs-, Warmwasseraufbereitungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen; 

g) Beschattungsanlagen (Markisen, fix montierte Sonnensegel, Jalousien, Rollläden, 

Karniesen, u. dgl.) samt Betätigungselementen; 

h) Automatische Tore inkl. Antrieb; 

i) Aufzüge; 

j) Gegensprechanlagen, Klingel- und Türöffnungsanlagen, Alarmanlagen, Telefonanlagen; 

k) Überwachungsanlagen, Blitzschutzanlagen und Brandmeldeanlagen; 

l) Bussysteme, Anlagen und Geräte der Smart-Home-Technik, soweit diese fest mit dem 

Gebäude verbunden sind; 

m) Antennenanlagen am Gebäude; 

n) Schwimmbad bzw. Schwimmbecken im Wohngebäude samt Mess- und Regelgeräten 

sowie Armaturen, Pumpen, Filteranlagen und Zubehör; 

o) Luftwärme- und Erdwärmepumpen ohne Kollektoren; 

p) Erdkabel, Zu- und Ableitungsrohre, Mischwasserkanäle; 

q) Fußboden-, Wand- oder Deckenheizungsschleifen.  

 

Sofern vereinbart kann zusätzlich Solar-, Photovoltaik und Pooltechnik in die 
Haustechnikversicherung gegen eine Erhöhung der Jahresprämie inkludiert werden. Dieser 
zusätzliche Einschluss wird dann in der Polizze vermerkt. 
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Betriebsfertig ist eine Sache, sobald sie nach beendeter Erprobung und - soweit vorgesehen - 
nach beendetem Probebetrieb entweder zur Arbeitsaufnahme bereit ist oder sich in Betrieb 
befindet. Eine spätere Unterbrechung der Betriebsfertigkeit unterbricht den 
Versicherungsschutz nicht. Dies gilt auch während einer De- oder Remontage, sowie während 
eines Transportes der Sache innerhalb des Versicherungsortes.  
 

Art. 2 Nicht versicherte Sachen 

Nicht versichert sind Anlagen und Geräte, die nicht unter Art. 1 aufgeführt sind, insbesondere 

a) bewegliche und fahrbare Haustechnik; 

b) Zusatzgeräte und Reserveteile; 

c) Hilfs- und Betriebsstoffe, Verbrauchsmaterialien und Arbeitsmittel; 

d) gewerblich oder beruflich genutzte Geräte; 

e) Rohrleitungen, die zu den unter Art. 1 aufgeführten Anlagen und Geräten gehören; 

f) sonstige Teile, die während der Lebensdauer der versicherten Sache erfahrungsgemäß 
mehrfach ausgewechselt werden müssen, z. B. Sicherungen, Lichtquellen, LED, nicht 
wiederaufladbare Batterien, Filtermassen und -einsätze; 

g) Fundamente oder Einmauerungen; 

h) Sachen mit historischem / künstlerischem Wert; 

i) sämtliche an die Haustechnik angeschlossenen Geräte, wie z. B. Haushaltsgeräte, 
Unterhaltungsgeräte (z. B. Fernseher, Radio, Videogeräte, Kameras, etc.), 
Werkzeugmaschinen, EDV und Geräte zur Datenspeicherung oder Übermittlung 
(gleichgültig, ob stationär oder mobil genutzt). 

 

Art. 3 Versicherte Gefahren 

 Versicherungsschutz besteht an dem in der Polizze angeführten Versicherungsort gegen 
nachweisbar von außen verursachte Beschädigungen, Zerstörungen sowie für Verluste von 
versicherten Sachen durch unvorhergesehene und plötzlich eintretende Ereignisse. Versichert 
sind alle Gefahren, denen die versicherten Sachen während der Dauer der Versicherung 
ausgesetzt sind. 

  
 Es gelten ausschließlich nachstehende Gefahren als versichert: 
 

a) Brand, das ist ein Feuer, das sich mit schädigender Wirkung und aus eigener Kraft 
ausbreitet (Schadenfeuer); 

b) Blitzschlag, das sind Schäden, die durch die unmittelbare direkte Kraft- oder 
Wärmeeinwirkung eines Blitzes entstehen (direkter Blitzschlag). Mitversichert sind 
Schäden durch in Bäume einschlagende Blitze; 

c) Indirekter Blitz, das sind Schäden durch Überspannung oder Induktion infolge eines 
entfernten und daher nicht direkten Blitzschlages an der elektrischen Licht- und 
Kraftinstallation, Schalt- und Steuereinrichtungen, Verteiler u. dgl; 

d) Explosion, das ist eine plötzlich verlaufende Kraftäußerung, die auf dem 
Ausdehnungsbestreben von Gasen oder Dämpfen beruht;  

e) Absturz oder Anprall von bemannten und unbemannten Luft- bzw. Raumfahrzeugen oder 
Satelliten, deren Teile bzw. Ladung; 

f) Sturm, das ist eine wetterbedingte Luftbewegung, deren Geschwindigkeit am 
Versicherungsort mehr als 60 Kilometer je Stunde beträgt. Für die Feststellung der 
Geschwindigkeit ist im Einzelfall die Auskunft der Zentralanstalt für Meteorologie und 
Geodynamik maßgebend; 



 
 

 
Vereint VAG Assekuradeur GmbH – Hof 780, 6866 Andelsbuch – DVR: 98 328/8044 – GISA 802-34143018 – Gerichtsstand: LG Feldkirch 
 

Seite 12 von 23 
 

g) Schneedruck, das ist Druckauswirkung natürlich angesammelter (ruhender oder 
zusammengerutschter, nicht aufprallender) Schnee- und/oder Eismassen;  

h) Felssturz, Steinschlag, das ist das naturbedingte Ablösen und Abstürzen von 
Gesteinsmassen im Gelände; 

i) Erdrutsch, das ist die naturbedingte Abwärtsbewegung von Boden- oder Gesteinsmassen 
auf einer unter der Oberfläche liegenden Gleitbahn; 

j) Hagel, das ist ein wetterbedingter Niederschlag in Form von Eiskörnern; 
k) Glasbruch, am versicherten Glas durch Bruch entstandene Schäden;  
l) Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit, Fahrlässigkeit, Böswilligkeit Dritter oder Sabotage; 

sofern daraus folgende Beschädigungen visuell ohne Hilfsmittel erkennbar sind; 
m) mechanisch einwirkende Gewalt; 

n) Wasser, Feuchtigkeit oder Flüssigkeiten aller Art; 

o) Hochwasser, Lawinen, Lawinenluftdruck, Überschwemmung, Vermurung; 

p) Versengen, Verschmoren, Rauch, Ruß, soweit diese Ereignisse durch äußere Einwirkung 

entstehen; 

q) Schäden durch Kurzschluss, Schwankung der Stromstärke und Überspannung; 

Nicht versichert sind Schäden  
- durch Stromausfall oder Nichtlieferung von Strom / Energie; 
- die durch ein flächendeckendes überregionales oder internationales „Blackout“ 

(Großstörung mit Infrastruktur- und Versorgungsausfall), einschließlich sämtlichen 
Folgewirkungen und Kettenreaktionen, wie etwa beim Neustart und Anfahren der 
Energieversorgung, verursacht werden. 

r) Tierverbiss; 

sowie 

s) Implosion oder sonstige Wirkung von Unterdruck; 

t) gilt nur für den Fall der Mitversicherung von Photovoltaik- und Solaranlagen: 
wird die technische Einsatzmöglichkeit dieser Anlagen durch einen versicherten 
Sachschaden unterbrochen oder beeinträchtigt, so leistet der Versicherer als 
Entschädigung für den Unterbrechungsschaden ein „Stromausfallgeld“ je Schadenfall von 
0,50 EUR/KWp pro Tag. Die maximale Entschädigung beträgt je Schadenfall EUR 5.500,00. 
 
Unvorhergesehen sind Schäden, die der Versicherungsnehmer oder seine Repräsentanten 
weder rechtzeitig vorhergesehen haben, noch hätten vorhersehen können. 
Repräsentanten im Sinne dieser Bedingungen sind vom Versicherungsnehmer beauftragte 
Dritte, die in dessen Namen die Obhut für die versicherten Sachen übertragen bekommen. 
Hierunter fallen beispielsweise Personen, die während der Abwesenheit (z. B. Urlaub oder 
Geschäftsreise) die Betreuung für die versicherten Sachen übernehmen, hierdurch die 
Verfügungsgewalt eingeräumt bekommen und die Verantwortung für diese Sachen 
tragen. 
 

Art. 4 Ausschlüsse  

Der Versicherungsschutz erstreckt sich, ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen, nicht auf 
Schäden oder Verluste, die eingetreten sind: 

a) solange und soweit der Hersteller, Verkäufer, Vermieter, die Reparatur- oder 
Wartungsfirma gesetzlich oder vertraglich haften; 

b) durch Innere Unruhen, Streik, kriegsähnliche Ereignisse, Krieg, Bürgerkrieg, Revolution 
und ähnliche Ereignisse, Terrorakte, Gewalthandlungen von politischen und 
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terroristischen Organisationen sowie anlässlich öffentlicher Versammlungen, 
Kundgebungen und Aufmärschen, darüber hinaus Gewalthandlungen anlässlich von 
Streiks und Aussperrungen, Verfügung von Hoher Hand, Erdbeben, Eruption, 
Sprengungen, Kernenergie, es sei denn, der Versicherungsnehmer weist nach, dass der 
Schaden mit diesen Ereignissen weder unmittelbar noch mittelbar im Zusammenhang 
steht. Ist der Versicherungsnehmer Konsument, obliegt der Beweis dem Versicherer; 

c) durch atomare Strahlung; 

d) durch Fehler oder Mängel, die bei Abschluss des Vertrages oder vor Eintritt des Schadens 
dem Versicherungsnehmer bekannt waren oder bekannt sein müssten; 

e) durch vorsätzliche Handlungen oder Unterlassungen des Versicherungsnehmers oder 

seiner Repräsentanten; 

f) bei grob fahrlässiger Herbeiführung des Schadenereignisses verzichtet der Versicherer auf 
den Einwand der Leistungsfreiheit, sofern es sich nicht um Schadenereignisse handelt, die 
unter Bewusstseinsstörung oder wesentlicher Beeinträchtigung der psychischen 
Leistungsfähigkeit, z. B. durch Alkohol, Suchtgifte oder Medikamente vom 
Versicherungsnehmer grob fahrlässig verursacht werden; 

g) durch Verletzung gesetzlicher oder behördlicher Vorschriften sowie Verletzung von im 

Versicherungsvertrag vereinbarter Obliegenheiten; 

h) als eine nachweisbar unmittelbare Folge der dauernden Einflüsse oder Einwirkungen 
chemischer, thermischer, mechanischer, elektrischer oder elektromagnetischer Art und 
daraus entstehender Korrosion, Oxidation, Kavitation, Erosion und Ablagerungen aller Art; 

i) durch Inbetriebnahme oder Weiterverwendung nach einem Schaden vor erfolgter und 
endgültiger Wiederherstellung und Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Betriebs; 

j) durch normale Witterungsverhältnisse, mit denen auf Grund der Jahreszeit und der 
örtlichen Gegebenheiten gerechnet werden muss; 

k) durch Zerkratzen, Verschrammen oder sonstige Verletzungen der Oberfläche, die nur 
„Schönheitsfehler“ darstellen; 

l) durch Aufgabe der versicherten Sache; 

m) bei Transporten; 

n) durch Versengen, Verschmoren, Rauch, Ruß, soweit diese Ereignisse nicht von außen 
einwirken; 

o) durch Erdsenkung; 

p) durch Alterungserscheinungen, betriebsbedingte normale oder vorzeitige Abnutzung, 
korrosive Angriffe oder Abzehrungen, Degradation, Alterung, Verschmutzung, Kratzer, 
Leistungsminderung aller Art (auch von Photovoltaikmodulen und elektronischen 
Bauelementen); 
 
Weiters gilt ein 
 

q) genereller Ausschluss von Vermögensschäden aller Art, auch Stillstandskosten und 

Stehzeiten (ausgenommen hiervon Deckung gemäß Art. 3 lit. J), Leistungsmängel, 

Wertminderung nach Reparatur, etc. 

 
         Zusätzliche Ausschlüsse von Schäden an elektronischen Bauteilen, verursacht durch 

r) Konstruktions-, Berechnungs-, Material-, Werkstätten- oder Montagefehler; 

s) Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit, Fahrlässigkeit, Sabotage oder Böswilligkeit, wenn 

die Schädigung visuell nicht ohne Hilfsmittel erkennbar ist. 
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Art. 5 Obliegenheiten vor Eintritt des Schadenfalls (Sicherheitsvorschriften) 

Der Versicherungsnehmer ist – bei sonstiger Leistungsfreiheit gemäß § 6 VersVG – verpflichtet 
dafür zu sorgen und sorgen zu lassen, dass die versicherten Sachen 
 
a) von Fachbetrieben nach anerkannten Regeln der Technik und unter Beachtung der 

Montage- und Errichtungshinweise der Hersteller montiert werden; 
b) sich in technisch einwandfreiem, betriebsfähigem Zustand befinden; 

c) sorgfältig gewartet und instandgehalten werden; 

d) nicht dauernd oder absichtlich über das technisch zulässige Maß belastet werden und 

e) der Betrieb entsprechend der Herstelleranweisung erfolgt; 

f) Outdooranlagen mit der vorhandenen Blitzschutzeinrichtung des Gebäudes verbunden 
sind; 

g) Wechselrichter und Akkumulatoren vor Witterungseinflüssen und Taupunktunter-

schreitung geschützt sind. 

 

Art. 6 Obliegenheiten bei / nach Eintritt des Versicherungsfalles 

a) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, beim Eintritt des Versicherungsfalles nach 
Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen und dabei die 
Weisungen des Versicherers zu befolgen; er hat, wenn die Umstände es gestatten, solche 
Weisungen einzuholen. Sind mehrere Versicherer beteiligt und haben diese 
entgegenstehenden Weisungen gegeben, so hat der Versicherungsnehmer nach eigenem 
pflichtgemäßem Ermessen zu handeln. Hat der Versicherungsnehmer diese Verpflichtung 
verletzt, ist der Versicherer nach Maßgabe von § 6 VersVG von der Verpflichtung zur 
Leistung  frei, es sei denn, dass die Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober 
Fahrlässigkeit beruht. Bei grob fahrlässiger Verletzung bleibt der Versicherer zur Leistung 
insoweit verpflichtet, als der Umfang des Schadens auch bei gehöriger Erfüllung der 
Verpflichtungen nicht geringer gewesen wäre. 

b) Ergänzend zu Art. 12 ABS sind nach Eintritt des Versicherungsfalles folgende 
Obliegenheiten zu erfüllen: 
aa) es ist dem Versicherer innerhalb von drei Tagen, nachdem von dem Schaden 

Kenntnis erlangt wurde, schriftlich oder mündlich Anzeige zu erstatten;  
bb)  es ist dem Versicherer jede erforderliche Untersuchung zur Feststellung des  

Versicherungsfalles und des Umfanges seiner Leistungspflicht zu gestatten und auf 
Verlangen jede hierzu dienliche Auskunft zu Protokoll zu geben oder schriftlich  zu 
erteilen; 

cc) es sind dem Versicherer auf Verlangen Belege beizubringen, insoweit deren 
Beschaffung billigerweise zugemutet werden kann; 

dd) es sind dem Versicherer alle schriftlichen und mündlichen Angaben im Zuge der 
Schadenerhebung richtig und vollständig zu machen; 

ee) es darf der durch den Schadenfall herbeigeführte Zustand, solange der Schaden nicht  
ermittelt ist, ohne Zustimmung des Versicherers nicht verändert werden, es sei denn, 
dass  
- eine solche Veränderung zum Zwecke der Schadenminderung geboten ist, 

- die Sicherheit eine solche Veränderung erfordert, 
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- der Versicherer den Schaden nicht innerhalb von acht Tagen nach erfolgter   
Schadenanzeige ermittelt, bzw. besichtigt.   

        Die bei der Reparatur nicht mehr verwendeten beschädigten bzw. ausgewechselten  

        Teile sind jedoch dem Versicherer zwecks Besichtigung zur Verfügung zu stellen. Die  

        Frist für die Erstattung der Anzeige nach lit. aa) bzw. die Beibringung der Belege nach  

        lit. cc) wird durch die Absendung gewahrt. 

  

Art. 7 Versicherungssumme 

Für Schadenfälle steht eine Versicherungssumme von EUR 15.000,00 oder sofern gesondert 
vereinbart von EUR 30.000,00 pro Versicherungsjahr auf „Erstes Risiko“ zur Verfügung. Diese 
Vereinbarung wird in der Polizze vermerkt. 

 

Art. 8 Haftungseinschränkungen aufgrund anderweitig bestehender Versicherungen      

Wenn für einzelne der versicherten Gefahren anderweitig Versicherungen bestehen (z. B. 
Feuer-, Leitungswasser-, Einbruchdiebstahl-, Sturmschadenversicherung) gehen diese im 
Schadenfall voraus. Bieten diese einen aufrechten, jedoch keinen ausreichenden 
Versicherungsschutz, übernimmt die VEREINT Haustechnikversicherung die darüber 
hinausgehenden Verpflichtungen im Rahmen dieser besonderen Bedingungen. 

 

Art. 9 Umfang der Entschädigung 

a) bei Wiederherstellung der Sache in den Zustand vor Schadeneintritt auf Basis der vorzule-
genden Rechnungen durch Ersatz der Reparaturkosten zur Zeit des Schadeneintritts ein-
schließlich der Kosten für De- und Remontage, Transporte (exkl. Luftfracht) und Zoll; ein 
etwaiger Wert des Altmaterials (Austauschteile) wird angerechnet; 

b) bei völliger Zerstörung oder Verlust wird der am Schadentag geltende Neuwert 
entschädigt abzüglich des Wertes des Altmaterials. Ein Totalschaden liegt vor, wenn die 
Reparaturkosten den Zeitwert am Schadenstag erreichen oder übersteigen. Die 
Neuwertentschädigung erfolgt nur bis zum Ende des 5. Jahres ab Inbetriebnahme. Danach 
erfolgt eine Abschreibung von 10 % per anno, bis maximal 70 %. Schäden an 
Beleuchtungs-, Bestrahlungs-, Beheizungskörpern und Heizelementen werden nur zum 
Zeitwert entschädigt; 

c) erfolgt keine Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung, ersetzt der Versicherer 
höchstens den Verkehrswert. Ein etwaiger Wert des Altmaterials wird angerechnet; 

d) bei zusammengehörigen Sachen oder Einheiten wird die allfällige Entwertung 
unbeschädigt gebliebener Sachen oder Einheiten durch die Beschädigung, Zerstörung 
oder Entwertung anderer nicht berücksichtigt; 

e) Mehrkosten für Änderungen anlässlich einer Reparatur oder Verbesserungen, 
Überholungen oder Revisionen sowie Kosten für eine vorläufige Reparatur sind nicht 
ersatzpflichtig; 

f) nicht ersatzpflichtig sind Bereitstellungskosten (Standby-Pauschale); 
g) die Entschädigung ist mit der unter Art. 7 genannten Versicherungssumme pro Versiche-

rungsjahr begrenzt. In diesem Betrag (Jahreshöchstentschädigung) sind auch sämtliche im 
Zusammenhang mit dem / den Schadenfall/-fällen notwendigen und tatsächlich 
aufgewen-deten Nebenkosten (z. B. Demontage- und Entsorgungskosten, etc.) inkludiert. 
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 Art. 10 Wertanpassung 

  Die Prämien werden auf dem Index der Baukosten für den Wohnhaus- und Siedlungsbau 

 2020 ( BKI) bzw. auf den entsprechenden Nachfolge-Index abgestimmt. 

  Die für den Vertrag gültige Indexziffer ist auf der Polizze ersichtlich. Die Wertanpassung wird 

 jeweils zur Hauptfälligkeit vorgenommen. Darunter sind Tag und Monat zu verstehen, die 

 auf der Polizze unter Vertragsablauf eingetragen sind. Unter Zugrundelegung der Indexziffer 

 per September des abgelaufenen Kalenderjahres wird die Veränderung errechnet. 

 Ausgenommen von der Wertanpassung sind jene Positionen bzw. Risiken, bei denen die 

Indexzahl nicht auf der Polizze angeführt ist bzw. in gegenständlicher Bedingung 

summenmäßig angeführt oder mit dem Text „Erstes Risiko“ angeführt ist.  

 

 Art. 11 Selbstbehalt 

Der nach Art. 9 a bis h ermittelte Betrag wird je Versicherungsfall um den vereinbarten 
Selbstbehalt gekürzt. Entstehen mehrere Schäden, so wird der Selbstbehalt jeweils einzeln 
abgezogen. Entstehen die mehreren Schäden jedoch an derselben Sache und besteht 
außerdem ein Ursachenzusammenhang zwischen diesen Schäden, so wird der Selbstbehalt nur 
einmal abgezogen. 

Sofern nichts anderes vereinbart ist, gilt die in der Polizze vereinbarte Selbstbeteiligung. 

 

Art. 12 Örtliche Geltung der Versicherung (Versicherungsort) 

Die versicherten Sachen nach Art. 1 gelten je nach versicherter Gefahr nach Art. 3 auf dem 
Versicherungsgrundstück als versichert. Das Versicherungsgrundstück ist das grundbürgerlich 
ausgewiesene Grundstück, auf dem sich die in der Polizze genannten Wohn- und 
Nebengebäude sowie die betriebsfertig aufgestellten Sachen der Haustechnik befinden.  

 
 

Art. 13 Kündigung 

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass es einer 
Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt. Ist der Versicherungsnehmer Verbraucher im 
Sinne des KSchG, so kann er ein Versicherungsverhältnis von mehr als drei Jahren, zum Ende des 
dritten Jahres oder jedes darauffolgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 
kündigen (§ 8 Abs. 3 VersVG).  

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles - bezogen auf diese Bedingungen - kann jede der 

Vertragsparteien den Versicherungsvertrag gem. Art. 14 Nr. 1 ABS kündigen. 
 

Art. 14 Assekuradeur / Vertretung Österreich 

 Vereint VAG Assekuradeur GmbH, Hof 780, 6866 Andelsbuch, Österreich 

 Tel: 0043 (0) 551294111 

 E-Mail: office@vereint.versicherung 
 

 

mailto:office@vereint.versicherung
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Art. 15 Zuständiges Gericht 

Für die aus diesem Versicherungsverhältnis entstehenden Rechtsstreitigkeiten ist ausschließlich 

das Gericht des österreichischen Wohnsitzes, Sitzes oder der Niederlassung des 

Versicherungsnehmers zuständig. 

 

 
 

Art. 16 Anzuwendendes Recht 

Für diesen Vertrag gilt österreichisches Recht. 

Art. 17 Risikoträger 

Ostangler Brandgilde VVaG, Flensburger Straße 5, 24376 Kappeln, Deutschland 

Tel: 0049 (0) 464291470 

E-Mail: info@oab.de 

 

Art. 18 Satzung Ostangler Brandgilde VVaG 

Es gilt die aktuelle Satzung der Ostangler Brandgilde VVaG. 

 

 

 

 

  

mailto:info@oab.de
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Anhang 

Auszüge aus dem Versicherungsvertragsgesetz (VersVG) 

§ 6. 

 (1) Ist im Vertrag bestimmt, dass bei Verletzung einer Obliegenheit, die vor dem Eintritt des 
Versicherungsfalles dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung 
frei sein soll, so tritt die vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, wenn die Verletzung als eine unverschuldete anzusehen 
ist. Der Versicherer kann den Vertrag innerhalb eines Monates, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt 
hat, ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, es sei denn, dass die Verletzung als eine unverschuldete 
anzusehen ist. Kündigt der Versicherer innerhalb eines Monates nicht, so kann er sich auf die vereinbarte 
Leistungsfreiheit nicht berufen. 

(1a) Bei der Verletzung einer Obliegenheit, die die dem Versicherungsvertrag zugrundeliegende Äquivalenz 
zwischen Risiko und Prämie aufrechterhalten soll, tritt die vereinbarte Leistungsfreiheit außerdem nur in dem 
Verhältnis ein, in dem die vereinbarte hinter der für das höhere Risiko tarifmäßig vorgesehenen Prämie zurückbleibt. 
Bei der Verletzung von Obliegenheiten zu sonstigen bloßen Meldungen und Anzeigen, die keinen Einfluss auf die 
Beurteilung des Risikos durch den Versicherer haben, tritt Leistungsfreiheit nur ein, wenn die Obliegenheit 
vorsätzlich verletzt worden ist. 

(2) Ist eine Obliegenheit verletzt, die vom Versicherungsnehmer zum Zweck der Verminderung der Gefahr 
oder der Verhütung einer Erhöhung der Gefahr dem Versicherer gegenüber - unabhängig von der Anwendbarkeit 
des Abs. 1a - zu erfüllen ist, so kann sich der Versicherer auf die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht berufen, wenn 
die Verletzung keinen Einfluss auf den Eintritt des Versicherungsfalls oder soweit sie keinen Einfluss auf den 
Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung gehabt hat. 

(3) Ist die Leistungsfreiheit für den Fall vereinbart, dass eine Obliegenheit verletzt wird, die nach dem Eintritt 
des Versicherungsfalles dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, so tritt die vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, 
wenn die Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht. Wird die Obliegenheit nicht mit dem 
Vorsatz verletzt, die Leistungspflicht des Versicherers zu beeinflussen oder die Feststellung solcher Umstände zu 
beeinträchtigen, die erkennbar für die Leistungspflicht des Versicherers bedeutsam sind, so bleibt der Versicherer 
zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung weder auf die Feststellung des Versicherungsfalls noch auf die 
Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung Einfluss gehabt hat. 

(4) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verletzung einer Obliegenheit zum Rücktritt 
berechtigt sein soll, ist unwirksam. 

(5) Der Versicherer kann aus der fahrlässigen Verletzung einer vereinbarten Obliegenheit Rechte nur ableiten, 
wenn dem Versicherungsnehmer vorher die Versicherungsbedingungen oder eine andere Urkunde zugegangen 
sind, in der die Obliegenheit mitgeteilt wird. 

§ 11. 

 (1) Geldleistungen des Versicherers sind mit Beendigung der zur Feststellung des Versicherungsfalles und 
des Umfanges der Leistung des Versicherers nötigen Erhebungen fällig. Die Fälligkeit tritt jedoch unabhängig davon 
ein, wenn der Versicherungsnehmer nach Ablauf zweier Monate seit dem Begehren nach einer Geldleistung eine 
Erklärung des Versicherers verlangt, aus welchen Gründen die Erhebungen noch nicht beendet werden konnten, 
und der Versicherer diesem Verlangen nicht binnen eines Monats entspricht. 

(2) Sind diese Erhebungen bis zum Ablauf eines Monates seit der Anzeige des Versicherungsfalles nicht 
beendet, so kann der Versicherungsnehmer in Anrechnung auf die Gesamtforderung Abschlagszahlungen in der 
Höhe des Betrages verlangen, den der Versicherer nach Lage der Sache mindestens zu zahlen hat. 

(3) Der Lauf der Frist des Abs. 2 ist gehemmt, solange die Beendigung der Erhebungen infolge eines 
Verschuldens des Versicherungsnehmers gehindert ist. 

(4) Eine Vereinbarung, durch welche der Versicherer von der Verpflichtung, Verzugszinsen zu zahlen, befreit 
wird, ist unwirksam. 

§ 12. 

 (1) Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Steht der Anspruch einem Dritten 
zu, so beginnt die Verjährung zu laufen, sobald diesem sein Recht auf die Leistung des Versicherers 
bekanntgeworden ist; ist dem Dritten dieses Recht nicht bekanntgeworden, so verjähren seine Ansprüche erst nach 
zehn Jahren. 

(2) Ist ein Anspruch des Versicherungsnehmers beim Versicherer angemeldet worden, so ist die Verjährung 
bis zum Einlangen einer in geschriebener Form übermittelten Entscheidung des Versicherers gehemmt, die 
zumindest mit der Anführung einer der Ablehnung derzeit zugrunde gelegten Tatsache und gesetzlichen oder 
vertraglichen Bestimmung begründet ist. Nach zehn Jahren tritt jedoch die Verjährung jedenfalls ein. 

(3) Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Anspruch auf die Leistung nicht 
innerhalb eines Jahres gerichtlich geltend gemacht wird. Die Frist beginnt erst, nachdem der Versicherer dem 
Versicherungsnehmer gegenüber den erhobenen Anspruch in einer dem Abs. 2 entsprechenden Weise sowie unter 
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Angabe der mit dem Ablauf der Frist verbundenen Rechtsfolge abgelehnt hat; sie ist für die Dauer von 
Vergleichsverhandlungen über den erhobenen Anspruch und für die Zeit, in der der Versicherungsnehmer ohne 
sein Verschulden an der rechtzeitigen gerichtlichen Geltendmachung des Anspruchs gehindert ist, gehemmt. 

§ 16. 

 (1) Der Versicherungsnehmer hat beim Abschluss des Vertrages alle ihm bekannten Umstände, die für die 
Übernahme der Gefahr erheblich sind, dem Versicherer anzuzeigen. Erheblich sind jene Gefahrumstände, die 
geeignet sind, auf den Entschluss des Versicherers, den Vertrag überhaupt oder zu den vereinbarten 
Bestimmungen abzuschließen, einen Einfluss auszuüben. Ein Umstand, nach welchem der Versicherer 
ausdrücklich und in geschriebener Form gefragt hat, gilt im Zweifel als erheblich. 

(2) Ist dieser Vorschrift zuwider die Anzeige eines erheblichen Umstandes unterblieben, so kann der 
Versicherer vom Vertrag zurücktreten. Das gleiche gilt, wenn die Anzeige eines erheblichen Umstandes deshalb 
unterblieben ist, weil sich der Versicherungsnehmer der Kenntnis des Umstandes arglistig entzogen hat. 

(3) Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht angezeigten Umstand kannte. Er ist auch 
ausgeschlossen, wenn die Anzeige ohne Verschulden des Versicherungsnehmers unterblieben ist; hat jedoch der 
Versicherungsnehmer einen Umstand nicht angezeigt, nach dem der Versicherer nicht ausdrücklich und genau 
umschrieben gefragt hat, so kann dieser vom Vertrag nur dann zurücktreten, wenn die Anzeige vorsätzlich oder 
grob fahrlässig unterblieben ist. 

§ 17. 

 (1) Der Versicherer kann vom Vertrag auch dann zurücktreten, wenn über einen erheblichen Umstand eine 
unrichtige Anzeige gemacht worden ist. 

(2) Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn die Unrichtigkeit dem Versicherer bekannt war oder die Anzeige 
ohne Verschulden des Versicherungsnehmers unrichtig gemacht worden ist. 

§ 18. 

 Hatte der Versicherungsnehmer die Gefahrenumstände an Hand von vom Versicherer in geschriebener Form 
gestellter Fragen anzuzeigen, so kann der Versicherer wegen unterbliebener Anzeige eines Umstandes, nach dem 
nicht ausdrücklich und genau umschrieben gefragt worden ist, nur im Falle arglistiger Verschweigung zurücktreten. 

§ 19. 

 Wird der Vertrag von einem Bevollmächtigten oder von einem Vertreter ohne Vertretungsmacht 
abgeschlossen, so kommen für das Rücktrittsrecht des Versicherers nicht nur die Kenntnis und die Arglist des 
Vertreters, sondern auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmers in Betracht. Der 
Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeige eines erheblichen Umstandes ohne Verschulden 
unterblieben oder unrichtig gemacht ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch ihm selbst ein Verschulden 
zur Last fällt. 

§ 20. 

 (1) Der Rücktritt ist nur innerhalb eines Monates zulässig. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in welchem der 
Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht Kenntnis erlangt. 

(2) Der Rücktritt ist gegenüber dem Versicherungsnehmer zu erklären. Im Falle des Rücktrittes sind, soweit 
dieses Bundesgesetz nicht in Ansehung der Prämie etwas anderes bestimmt, beide Teile verpflichtet, einander die 
empfangenen Leistungen zurückzugewähren; eine Geldsumme ist von dem Zeitpunkt des Empfanges an zu 
verzinsen. 

§ 21. 

 Tritt der Versicherer zurück, nachdem der Versicherungsfall eingetreten ist, so bleibt seine Verpflichtung zur 
Leistung gleichwohl bestehen, wenn der Umstand, in Ansehung dessen die Anzeigepflicht verletzt ist, keinen 
Einfluss auf den Eintritt des Versicherungsfalls oder soweit er keinen Einfluss auf den Umfang der Leistung des 
Versicherers gehabt hat. 

§ 21. 

 Tritt der Versicherer zurück, nachdem der Versicherungsfall eingetreten ist, so bleibt seine Verpflichtung zur 
Leistung gleichwohl bestehen, wenn der Umstand, in Ansehung dessen die Anzeigepflicht verletzt ist, keinen 
Einfluss auf den Eintritt des Versicherungsfalls oder soweit er keinen Einfluss auf den Umfang der Leistung des 
Versicherers gehabt hat. § 22 

§ 22. 

 Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung über Gefahrumstände anzufechten, 
bleibt unberührt. 

§ 23. 

 (1) Nach Abschluss des Vertrages darf der Versicherungsnehmer ohne Einwilligung des Versicherers weder 
eine Erhöhung der Gefahr vornehmen noch ihre Vornahme durch einen Dritten gestatten. 
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(2) Erlangt der Versicherungsnehmer davon Kenntnis, dass durch eine von ihm ohne Einwilligung des 
Versicherers vorgenommene oder gestattete Änderung die Gefahr erhöht ist, so hat er dem Versicherer 
unverzüglich Anzeige zu machen. 

§ 24. 

 (1) Verletzt der Versicherungsnehmer die Vorschrift des § 23 Abs. 1, so kann der Versicherer das 
Versicherungsverhältnis ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Beruht die Verletzung nicht auf einem 
Verschulden des Versicherungsnehmers, so muss dieser die Kündigung erst mit dem Ablauf eines Monates gegen 
sich gelten lassen. 

(2) Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monates von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, 
in welchem der Versicherer von der Erhöhung der Gefahr Kenntnis erlangt, oder wenn der Zustand 
wiederhergestellt ist, der vor der Erhöhung bestanden hat. 

§ 25. 

 (1) Der Versicherer ist im Fall einer Verletzung der Vorschrift des § 23 Abs. 1 von der Verpflichtung zur 
Leistung frei, wenn der Versicherungsfall nach der Erhöhung der Gefahr eintritt. 

(2) Die Verpflichtung des Versicherers bleibt bestehen, wenn die Verletzung nicht auf einem Verschulden des 
Versicherungsnehmers beruht. Der Versicherer ist jedoch auch in diesem Fall von der Verpflichtung zur Leistung 
frei, wenn die im § 23 Abs. 2 vorgesehene Anzeige nicht unverzüglich gemacht wird und der Versicherungsfall 
später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in welchem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen 
müssen, es sei denn, dass ihm in diesem Zeitpunkt die Erhöhung der Gefahr bekannt war. 

(3) Die Verpflichtung des Versicherers zur Leistung bleibt auch dann bestehen, wenn zur Zeit des Eintritts des 
Versicherungsfalls die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt ist 
oder wenn die Erhöhung der Gefahr keinen Einfluss auf den Eintritt des Versicherungsfalls oder soweit sie keinen 
Einfluss auf den Umfang der Leistung des Versicherers gehabt hat. 

§ 26. 

 Die Vorschriften der §§ 23 bis 25 sind nicht anzuwenden, wenn der Versicherungsnehmer zu der Erhöhung 
der Gefahr durch das Interesse des Versicherers oder durch ein Ereignis, für das der Versicherer haftet, oder durch 
ein Gebot der Menschlichkeit veranlasst wird. 

§ 27. 

 (1) Tritt nach dem Abschluss des Vertrages unabhängig vom Willen des Versicherungsnehmers eine 
Erhöhung der Gefahr ein, so ist der Versicherer berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer 
Kündigungsfrist von einem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats 
von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in dem der Versicherer von der Erhöhung der Gefahr Kenntnis erlangt hat, 
oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Erhöhung bestanden hat. 

(2) Der Versicherungsnehmer hat, sobald er von der Erhöhung der Gefahr Kenntnis erlangt, dem Versicherer 
unverzüglich Anzeige zu machen. 

(3) Ist die Erhöhung der Gefahr durch allgemein bekannte Umstände verursacht, die nicht nur auf die Risken 
bestimmter Versicherungsnehmer einwirken, etwa durch eine Änderung von Rechtsvorschriften, so erlischt das 
Kündigungsrecht des Versicherers nach Abs. 1 erst nach einem Jahr und ist Abs. 2 nicht anzuwenden. 

§ 28. 

 (1) Wird die im § 27 Abs. 2 vorgesehene Anzeige nicht unverzüglich gemacht, so ist der Versicherer von der 
Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Versicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in 
welchem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen. 

(2) Die Verpflichtung des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm die Erhöhung der Gefahr in dem Zeitpunkt 
bekannt war, in welchem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen. Das gleiche gilt, wenn zur Zeit des Eintritts des 
Versicherungsfalls die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt ist 
oder wenn die Erhöhung der Gefahr keinen Einfluss auf den Eintritt des Versicherungsfalls oder soweit sie keinen 
Einfluss auf den Umfang der Leistung des Versicherers gehabt hat. 

§ 29. 

 Eine unerhebliche Erhöhung der Gefahr kommt nicht in Betracht. Eine Erhöhung der Gefahr kommt auch 
dann nicht in Betracht, wenn nach den Umständen als vereinbart anzusehen ist, dass das Versicherungsverhältnis 
durch die Erhöhung der Gefahr nicht berührt werden soll. 

§ 30. 

 Die Vorschriften der §§ 23 bis 29 sind auch auf eine in der Zeit zwischen Stellung und Annahme des 
Versicherungsantrages eingetretene Erhöhung der Gefahr anzuwenden, die dem Versicherer bei der Annahme des 
Antrages nicht bekannt war. 
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§ 31. 

 (1) Liegen die Voraussetzungen, unter denen der Versicherer nach den Vorschriften dieses Kapitels zum 
Rücktritt oder zur Kündigung berechtigt ist, nur für einen Teil der Gegenstände oder Personen vor, auf die sich die 
Versicherung bezieht, so steht dem Versicherer das Recht des Rücktrittes oder der Kündigung für den übrigen Teil 
nur zu, wenn anzunehmen ist, dass für diesen allein der Versicherer den Vertrag unter den gleichen Bestimmungen 
nicht geschlossen hätte. 

(2) Macht der Versicherer von dem Recht des Rücktrittes oder der Kündigung für einen Teil der Gegenstände 
oder Personen Gebrauch, so ist der Versicherungsnehmer berechtigt, das Versicherungsverhältnis für den übrigen 
Teil zu kündigen; die Kündigung kann jedoch nicht für einen späteren Zeitpunkt als den Schluss der 
Versicherungsperiode erklärt werden, in welcher der Rücktritt des Versicherers oder seine Kündigung wirksam wird. 

(3) Liegen die Voraussetzungen, unter denen der Versicherer wegen einer Verletzung der Vorschriften über 
die Erhöhung der Gefahr von der Verpflichtung zur Leistung frei ist, für einen Teil der Gegenstände oder Personen 
vor, auf die sich die Versicherung bezieht, so ist die Vorschrift des Abs. 1 auf die Befreiung entsprechend 
anzuwenden. 

§ 32. 

 Eine Vereinbarung, durch welche der Versicherungsnehmer bestimmte Obliegenheiten zum Zweck der 
Verminderung der Gefahr oder zum Zweck der Verhütung einer Erhöhung der Gefahr übernimmt, wird durch die 
Vorschriften dieses Kapitels nicht berührt. 

§ 38. 

 (1) Ist die erste oder einmalige Prämie innerhalb von 14 Tagen nach dem Abschluss des 
Versicherungsvertrags und nach der Aufforderung zur Prämienzahlung nicht gezahlt, so ist der Versicherer, 
solange die Zahlung nicht bewirkt ist, berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Es gilt als Rücktritt, wenn der 
Anspruch auf die Prämie nicht innerhalb dreier Monate vom Fälligkeitstag an gerichtlich geltend gemacht wird. 

(2) Ist die erste oder einmalige Prämie zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls und nach Ablauf der Frist 
des Abs. 1 noch nicht gezahlt, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, es sei denn, dass der 
Versicherungsnehmer an der rechtzeitigen Zahlung der Prämie ohne sein Verschulden verhindert war. 

(3) Die Aufforderung zur Prämienzahlung hat die im Abs. 1 und 2 vorgesehenen Rechtsfolgen nur, wenn der 
Versicherer den Versicherungsnehmer dabei auf diese hingewiesen hat. 

(4) Die Nichtzahlung von Zinsen oder Kosten löst die Rechtsfolgen der Abs. 1 und 2 nicht aus. 

§ 39. 

 (1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, so kann der Versicherer dem Versicherungsnehmer auf 
dessen Kosten schriftlich eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen bestimmen; zur Unterzeichnung genügt 
eine Nachbildung der eigenhändigen Unterschrift. Dabei sind die Rechtsfolgen anzugeben, die nach Abs. 2 und 3 
mit dem Ablauf der Frist verbunden sind. Eine Fristbestimmung, ohne Beachtung dieser Vorschriften, ist unwirksam. 

(2) Tritt der Versicherungsfall nach dem Ablauf der Frist ein und ist der Versicherungsnehmer zur Zeit des 
Eintrittes mit der Zahlung der Folgeprämie im Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, 
es sei denn, dass der Versicherungsnehmer an der rechtzeitigen Zahlung ohne sein Verschulden verhindert war. 

(3) Der Versicherer kann nach dem Ablauf der Frist das Versicherungsverhältnis ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist kündigen, wenn der Versicherungsnehmer mit der Zahlung im Verzug ist. Die Kündigung kann 
bereits mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn 
der Versicherungsnehmer in diesem Zeitpunkt mit der Zahlung im Verzug ist; darauf ist der Versicherungsnehmer 
bei der Kündigung ausdrücklich aufmerksam zu machen. Die Wirkungen der Kündigung fallen fort, wenn der 
Versicherungsnehmer innerhalb eines Monates nach der Kündigung oder, falls die Kündigung mit der 
Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monates nach dem Ablauf der Zahlungsfrist die Zahlung 
nachholt, sofern nicht der Versicherungsfall bereits eingetreten ist. 

(4) Die Nichtzahlung von Zinsen oder Kosten löst die Rechtsfolgen der Abs. 1 bis 3 nicht aus. 

§ 51. 

 (1) Wenn die Versicherungssumme den Wert des versicherten Interesses (Versicherungswert) erheblich 
übersteigt, kann sowohl der Versicherer als auch der Versicherungsnehmer verlangen, dass zur Beseitigung der 
Überversicherung die Versicherungssumme unter verhältnismäßiger Minderung der Prämie mit sofortiger Wirkung 
herabgesetzt wird. 

(2) Ist die Überversicherung durch ein Kriegsereignis oder durch eine behördliche Maßnahme aus Anlass 
eines Krieges verursacht oder ist sie die unvermeidliche Folge eines Krieges, so kann der Versicherungsnehmer 
das Verlangen nach Abs. 1 mit Wirkung vom Eintritt der Überversicherung abstellen. 

(3) In den Fällen der Abs. 1 und 2 sind die dem Versicherungsnehmer zurückzuerstattenden Prämienteile erst 
am Schluss der Versicherungsperiode zu zahlen. 

(4) Schließt der Versicherungsnehmer den Vertrag in der Absicht ab, sich aus der Überversicherung einen 
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, so ist der Vertrag nichtig. 
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(5) Das Recht des Versicherungsnehmers, den Vertrag wegen Irrtums anzufechten, bleibt unberührt. 

§ 59. 

 (1) Ist ein Interesse gegen dieselbe Gefahr bei mehreren Versicherern versichert und übersteigen die 
Versicherungssummen zusammen den Versicherungswert oder übersteigt aus anderen Gründen die Summe der 
Entschädigungen, die von jedem einzelnen Versicherer ohne Bestehen der anderen Versicherung zu zahlen wären, 
den Gesamtschaden (Doppelversicherung), so sind die Versicherer in der Weise zur ungeteilten Hand verpflichtet, 

dass dem Versicherungsnehmer jeder Versicherer für den Betrag haftet, dessen Zahlung ihm nach seinem 
Vertrag obliegt, der Versicherungsnehmer aber im ganzen nicht mehr als den Betrag des Schadens verlangen 
kann. 

(2) Die Versicherer sind nach Maßgabe der Beträge, deren Zahlung ihnen dem Versicherungsnehmer 
gegenüber vertragsmäßig obliegt, untereinander zum Ersatz verpflichtet. Ist auf eine der Versicherungen 
ausländisches Recht anzuwenden, so kann der Versicherer, für den das ausländische Recht gilt, vom anderen 
Versicherer nur dann Ersatz verlangen, wenn er selbst nach dem für ihn maßgebenden Recht zum Ersatz 
verpflichtet ist. 

(3) Hat der Versicherungsnehmer eine Doppelversicherung in der Absicht genommen, sich dadurch einen 
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, so ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig. 

§ 60. 

 (1) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch welchen die Doppelversicherung entstanden ist, ohne 
Kenntnis von dem Entstehen der Doppelversicherung abgeschlossen, so kann er verlangen, dass der später 
abgeschlossenen Vertrag aufgehoben oder die Versicherungssumme, unter verhältnismäßiger Minderung der 
Prämie, auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühere Versicherung nicht gedeckt ist. 

(2) Das gleiche gilt, wenn die Doppelversicherung dadurch entstanden ist, dass nach Abschluss der mehreren 
Versicherungsverträge der Versicherungswert gesunken ist. Sind jedoch in diesem Fall die mehreren 
Versicherungsverträge gleichzeitig oder im Einvernehmen der Versicherer abgeschlossen worden, so kann der 
Versicherungsnehmer nur die verhältnismäßige Herabsetzung der Versicherungssummen und der Prämien 
verlangen. 

(3) Die Aufhebung oder Herababsetzung wird erst mit dem Ablauf der Versicherungsperiode wirksam, in der 
sie verlangt wird. Das Recht, die Aufhebung oder die Herabsetzung zu verlangen, erlischt, wenn der 
Versicherungsnehmer es nicht unverzüglich geltend macht, nachdem er von der Doppelversicherung Kenntnis 
erlangt hat. 

§ 67. 

 (1) Steht dem Versicherungsnehmer ein Schadenersatzanspruch gegen einen Dritten zu, so geht der 
Anspruch auf den Versicherer über, soweit dieser dem Versicherungsnehmer den Schaden ersetzt. Der Übergang 
kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. Gibt der Versicherungsnehmer 
seinen Anspruch gegen den Dritten oder ein zur Sicherung des Anspruches dienendes Recht auf, so wird der 
Versicherer von seiner Ersatzpflicht insoweit frei, als er aus dem Anspruch oder dem Recht hätte Ersatz erlangen 
können. 

(2) Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen einen mit ihm in häuslicher 
Gemeinschaft lebenden Familienangehörigen, so ist der Übergang ausgeschlossen; der Anspruch geht jedoch 
über, wenn der Angehörige den Schaden vorsätzlich verursacht hat. 

§ 71. 

 (1) Die Veräußerung ist dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen. Wird die Anzeige weder vom Erwerber 
noch vom Veräußerer unverzüglich erstattet, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn 
der Versicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in welchem die Anzeige dem Versicherer 
hätte zugehen müssen. 

(2) Die Verpflichtung des Versicherers zur Leistung bleibt bestehen, wenn ihm die Veräußerung in dem 
Zeitpunkt bekannt war, in welchem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen, oder wenn die Anzeige nicht vorsätzlich 
unterlassen worden ist und die Veräußerung keinen Einfluss auf den Eintritt des Versicherungsfalls oder soweit sie 
keinen Einfluss auf den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung gehabt hat. Das gleiche gilt, wenn zur 
Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine 
Kündigung nicht erfolgt ist. 

§ 74. 

 (1) Die Versicherung kann von demjenigen, welcher den Vertrag mit dem Versicherer abschließt, im eigenen 
Namen für einen anderen, mit oder ohne Benennung der Person des Versicherten, genommen werden 
(Versicherung für fremde Rechnung). 

(2) Wird die Versicherung für einen anderen genommen, so ist, auch wenn der andere benannt wird, im Zweifel 
anzunehmen, dass der Vertragschließende nicht als Vertreter, sondern im eigenen Namen für fremde Rechnung 
handelt. 
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§ 75. 

 (1) Bei der Versicherung für fremde Rechnung stehen die Rechte aus dem Versicherungsvertrag dem 
Versicherten zu. Die Übermittlung eines Versicherungsscheines kann jedoch nur der Versicherungsnehmer 
verlangen. 

(2) Der Versicherte kann ohne Zustimmung des Versicherungsnehmers über seine Rechte nur dann verfügen 
und diese Rechte nur dann gerichtlich geltend machen, wenn er im Besitz eines Versicherungsscheines ist. 

§ 76. 

 (1) Der Versicherungsnehmer kann über die dem Versicherten aus dem Versicherungsvertrag zustehenden 
Rechte im eigenen Namen verfügen. 

(2) Ist ein Versicherungsschein ausgestellt, so ist der Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des 
Versicherten nur dann zur Annahme der Zahlung und zur Übertragung der Rechte des Versicherten befugt, wenn 
er im Besitz des Scheines ist. 

(3) Der Versicherer ist zur Zahlung an den Versicherungsnehmer nur verpflichtet, wenn dieser ihm gegenüber 
nachweist, dass der Versicherte seine Zustimmung zur Versicherung erteilt hat. 

§ 77. 

 Der Versicherungsnehmer ist nicht verpflichtet, dem Versicherten oder, falls über das Vermögen des 
Versicherten ein Insolvenzverfahren eröffnet ist, dem Insolvenzverwalter beziehungsweise dem Treuhänder der 
Gläubiger den Versicherungsschein auszuliefern, bevor er wegen der ihm gegen den Versicherten in Bezug auf die 
versicherte Sache zustehenden Ansprüche befriedigt ist. Er kann sich für diese Ansprüche aus der 
Entschädigungsforderung gegen den Versicherer und nach der Einziehung der Forderung aus der 
Entschädigungssumme vor dem Versicherten und dessen Gläubigern befriedigen. 

§ 78. 

 Soweit nach den Vorschriften dieses Bundesgesetzes die Kenntnis und das Verhalten des 
Versicherungsnehmers von rechtlicher Bedeutung sind, kommt bei der Versicherung für fremde Rechnung auch 
die Kenntnis und das Verhalten des Versicherten in Betracht. 

§ 79. 

 (1) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen 
worden ist oder eine rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungsnehmers nicht tunlich war. 

(2) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten abgeschlossen und beim 
Abschluss das Fehlen des Auftrages dem Versicherer nicht angezeigt, so braucht dieser die Einwendung, dass der 
Vertrag ohne Wissen des Versicherten abgeschlossen worden ist, nicht gegen sich gelten zu lassen. 

§ 80. 

 (1) Ergibt sich aus den Umständen nicht, dass die Versicherung für einen anderen genommen werden soll, 
so gilt sie als für eigene Rechnung genommen. 

(2) Ist die Versicherung für Rechnung „wen es angeht“ genommen oder ist sonst aus dem Vertrag zu 
entnehmen, dass unbestimmt gelassen werden soll, ob eigenes oder fremdes Interesse versichert ist, so sind die 
Vorschriften der §§ 75 bis 79 anzuwenden, wenn sich ergibt, dass fremdes Interesse versichert ist. 

§ 91. 

 Bei der Gebäudeversicherung muss die im Falle einer nicht rechtzeitigen Zahlung der Prämie nach § 39 zu 
bestimmende Zahlungsfrist mindestens einen Monat betragen. 
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